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Kommission stimmt Sonderkredit über 7,65 Mio. Franken für 

Weiterbildungen zur Fachärztin oder zum Facharzt zu 
 

Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Kantonsrates stimmt 

einem Dekret zu, mit dem Ausgaben für die Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen 

Leistungen in Höhe von 7,65 Mio. Franken bewilligt werden. Mit den Mitteln soll die 

Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten in den Listenspitälern finanziert werden. 

 

Der Regierungsrat erteilt den Spitälern, die auf der kantonalen Spitalliste aufgeführt sind, 

Leistungsaufträge, die auch die Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten beinhalten. So 

erfolgt in den Spitälern insbesondere die Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin nach 

Abschluss ihres Medizinstudiums. Die Kosten der Ausbildung werden den Spitälern zum Teil durch 

die Abgeltung als gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) erstattet. Da im Jahr 2025 die Kosten für 

diese GWL für die universitäre Weiterbildung die Ausgabenkompetenz des Regierungsrates 

überschreiten, beantragt dieser dem Kantonsrat, einen Sonderkredit in der Höhe von 7,65 Mio. 

Franken zu bewilligen. 

 

Die GASK hat dem Sonderkredit mit grosser Mehrheit zugestimmt. Sie unterstützt die 

Weiterbildung der Absolventinnen und Absolventen des Medizinstudiums zu Fachärztinnen und -

ärzten und legt Wert auf die hohe Qualität der Ausbildung und die Transparenz der anfallenden 

Kosten. Eine Minderheit der Kommission lehnt das Dekret über den Sonderkredit hingegen ab, weil 

vorgesehen ist, die Abgeltung pro Vollzeitäquivalent von 20'000 Fr. im Jahr 2023 und 25'000 Fr. im 

Jahr 2024 auf 30'000 Fr. im Jahr 2025 zu erhöhen. Aus Sicht einer anderen Minderheit der 

Kommission sollen die GWL-Abgeltungen für die universitäre Weiterbildung hingegen noch weiter 

aufgestockt werden, um die Kosten der Listenspitäler vollumfänglich auszugleichen. 

 

Die Botschaft B 38 wird an der Dezember-Session 2024 im Kantonsrat beraten. 

 

 
 

Anhang 

Botschaft B 38 

 

Kontakt 

Pia Engler 

Präsidentin GASK 

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f789a5e134df4a4589833d967b9beb38
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Kommission stimmt Sonderkredit über 7,65 Mio. Franken für Weiterbildungen zur Fachärztin oder zum Facharzt zu

Titel: Was ist neu? Was ist wichtig? Maximal 100 Zeichen



Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Kantonsrates stimmt einem Dekret zu, mit dem Ausgaben für die Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen in Höhe von 7,65 Mio. Franken bewilligt werden. Mit den Mitteln soll die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten in den Listenspitälern finanziert werden.

Lead: Was ist neu? Was ist wichtig? W-Fragen beantworten: Wer? Wann? Was? Wo? (Warum?)  Maximal 3 wichtige Gedanken. Maximal 5 kurze Hauptsätze. Der Lead muss Facebook-tauglich sein, also eine abgeschlossene Sinneinheit darstellen.



Der Regierungsrat erteilt den Spitälern, die auf der kantonalen Spitalliste aufgeführt sind, Leistungsaufträge, die auch die Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten beinhalten. So erfolgt in den Spitälern insbesondere die Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin nach Abschluss ihres Medizinstudiums. Die Kosten der Ausbildung werden den Spitälern zum Teil durch die Abgeltung als gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) erstattet. Da im Jahr 2025 die Kosten für diese GWL für die universitäre Weiterbildung die Ausgabenkompetenz des Regierungsrates überschreiten, beantragt dieser dem Kantonsrat, einen Sonderkredit in der Höhe von 7,65 Mio. Franken zu bewilligen.



Die GASK hat dem Sonderkredit mit grosser Mehrheit zugestimmt. Sie unterstützt die Weiterbildung der Absolventinnen und Absolventen des Medizinstudiums zu Fachärztinnen und -ärzten und legt Wert auf die hohe Qualität der Ausbildung und die Transparenz der anfallenden Kosten. Eine Minderheit der Kommission lehnt das Dekret über den Sonderkredit hingegen ab, weil vorgesehen ist, die Abgeltung pro Vollzeitäquivalent von 20'000 Fr. im Jahr 2023 und 25'000 Fr. im Jahr 2024 auf 30'000 Fr. im Jahr 2025 zu erhöhen. Aus Sicht einer anderen Minderheit der Kommission sollen die GWL-Abgeltungen für die universitäre Weiterbildung hingegen noch weiter aufgestockt werden, um die Kosten der Listenspitäler vollumfänglich auszugleichen.



Die Botschaft B 38 wird an der Dezember-Session 2024 im Kantonsrat beraten.

Text: Wichtiges zuerst. Kurze, einfache Sätze. Alltagssprache, kein Fachjargon. Sprachbilder. Aktiv statt Passiv. Verben statt Substantive. Abschnitte mit Zwischentiteln erleichtern die Übersicht. Zuerst die Fakten, dann die Wertungen (Zitate). Im Idealfall ist der Text von hinten her kürzbar, ohne dass die Verständlichkeit leidet.







Anhang

Botschaft B 38

Bilder immer mit Legende



Kontakt

Pia Engler

[bookmark: _GoBack]Präsidentin GASK

Telefon 079 750 84 44
pia.engler@lu.ch

Hauptaussage der Mitteilung

Max. 220 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Eine Hauptaussage (1 Satz)

 Zielgruppe:Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Luzern, einfache Sprache, Thema muss «Community-tauglich» sein (Als Geschichte aufbereitet, niederschwellig und den Kanton Luzern als Einheit repräsentierend). Von Vorteil mit BIld

20.11.2024, 10:53:1819.11.2024, 10:15:0018.11.2024, 16:52:2518.11.2024, 16:43:25, Dokument418.11.2024, 16:43:25, Dokument420.11.202419.11.202418.11.2024, Dokument418.11.2024, Dokument4

		

		Seite 2 von 2







image1.emf



